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Die österreichischen Gesetze sind zahlreich, sehr zahlreich. — Sie lassen sich
in Klassen erster und zweiter Ordnung unterscheiden. In erster Ordnung theilen
sich die Gesetze in Administrativ-, Justiz-, Finanz-, Polizei- und Controlege-
setze. Jede dieser Gattungen Gesetze zerfallt in mehrere untergeordnete Klassen.
So zerfallen die Finauzgesetze:in Gesetze, welche auf den Staatscredit, in solche,
welche aus die Wiener Bank, in solche, welche ans das Münz- und Bergwesen
Einfluß nehmen. Sie zerfallen ferner in Tax- und Papierstempelgesetze, Tabak -
und sonstige Mvnopvlsvvrschriften, Zollgesetze, allgemeine Verbrauchssteuergesetze,
Accisevorschristeu,Jndensteuergesetze, Vorschriften in Bezug ans die Finanzwache,
Commerzialwaarcnftempelvvrschristen,Postgefällsvorschriftcn, Lottogefällsvorschrif-
ten, Dvmainenangelegenhciten, Strafgesetze über Gefallsübertretungen, Jnstruc-
tionen für alle Gattungen ausübender Aemter, Verrechuuugsvorschristen, Gesetze
über den Wirkungskreis der Behörden, Pensions-, Provisions- und Disciplinar
Vorschriften, uicht kundgemachte Jnstrnctionen der Vorsteher u. f. w. — Die Ju¬
stizgesetze zerfallen in Jurisdiktionsgesetze, in Gesetze, welche das Privatrecht be¬
stimmen, in Prozeßordnungen, in Strafgesetze,, Leben-, Handels- und Wechsel,
gesetzt, Berg- und Hnttenrechtc u. s. w. u. s. w.

Die österreichischeGesetzgebung ist seit 174V beinahe neu. Die theresianischen,
noch heute völlig oder theilweise gültigen Gesetze sind in acht Octavbänden abge¬
druckt. Der Band hat durchschnittlich 450 — 700 Seiten. An die theresianischen
Gesetze (von >7 >».....1780) reihen sich die Josephinischen (von 1780 — 1790).
Sie nehmen achtzehn Octavbände mit durchschnittlich800—1,200 Seiten ein.
Die Gesetze Leopold II. (ans 1790 — 1792) sind in fünf 450 Seiten starken Oc¬
tavbänden gesammelt. Die nach Leopold erschienenen Gesetze stehen je nach ihren
Gattungen in verschiedenen Sammlungen. Die Administrativgesetzevom 2. März
1792 bis Ende 1818 nehmen 47 Octavbände ein. Der einzelne Band hat 250
bis 700 Druckseiten. Seit 1819 werden die alljährlich zuwachsenden Adminiftratw-
gesetze in einem 400 —- 600 Seiten starken Octavbände herausgegeben. Die bis
183S reichende Jnstizgesetzsammlunghat Folioseiten. Ein Theil der Finanz-
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gesche ist in starke Handbücher gebracht. In soichen erscheinen die Instruktionen
für die ausübenden Aemter, die Strafgesetze, die Zoll-, Tax-, Papierstempelge¬
setze n. s. w. Neben diesen Handbüchern erscheinen seit 1831 die Finanzgcsetze
jährlich in Einem Bande gesammelt. Von 1831 bis 18>i7 war dieser Band ein
250 Seiten großer Folivband. Seitdem ist er ein Octavband von durchschnittlich
350 Seiten. Zu merken ist, daß die Finanzgeschsammlnngendie jährlich erschei¬
nenden Gesetze auszugsweise enthalten.

Die bis nun aufgeführten, jährlich nm mehrere Bände zunehmenden„Ge¬
setze" sind der kleinere Theil der österreichischen Gesche. Der größere Theil gilt
unter der Benennung „Normalien."

Das „Normale" unterscheidet sich in folgenden Punkten vom „Gesetze."
Das „Gesetz" wird iu der Geschäfts-- und Landessprache kund gemacht.

Es wird den Provinzialzeitunge» eingeschaltet. Es wird in gedruckten Exempla¬
ren an alle vollziehenden Beamten vertheilt. Dagegen wird das „Normale"
nur Aemtern und Beamten knnd gemacht. Eö erscheint nicht im Drucke. Es
kann von Privaten nicht eingesehen werden.

Das „Gesetz" kündet sich Jedermann als solches an. Dagegen hat das
„Normale" höchst schwankende Merkmale. In einer und derselben Verfügung
sieht ein Beamter ein Normale, ein anderer Beamter dagegen eine Bestimmung,
welche der Entscheidung künstiger ähnlicher Falle in keiner Art vorgreift.

Die „Gesetze" gehen regelmäßig vom Landesfürsten, den Hofstellen oder
ihren Präsidien ans. Dagegen >geht ein großer Theil der „Normalien" von
Provinzialbehörden aus.

Endlich bestimmen die gesetzgebenden Personen und Behörden was „Gesetz"
sein soll. Dagegen urtheilen zum Theil untergeordneteBeamte darüber, ob etwas
als „Normale" zn behandeln sei. Kreishanptlente, Eameral-Bezirksvorsteher,
Bürgermeister urtheilen darüber, ob das oder dieses Dekret der vorgesetzten Pro-
uinzialbehörde ein „Normale" sei. Sie urtheilen darüber nach ihrer individuel¬
len Einsicht. Ihr Urtheil wird durch keine Instruktion geleitet. ......- So kommt
es, daß eine und dieselbe Verfügung einer Provinzialadininistrativbehörde von acht
Kreisämtern als Normale, von andern acht Kreisämtern als die Entscheidung
eines speziellen Falles betrachtet wird. So kommt es, daß jede Ortsbehörde an¬
dere Gesetze hat.

Die Normalien werden in Fviivbänben in den Registraturen aufbewahrt.
Sie bestimmen zum Theil das Benehmen der Präsidien, zum Theil das Beneh¬
men der Behörden. Die Normalien der ersten Gattung (Präsidialweisungen) find
lediglich den Vorstehern zugänglich. Von den Normalien der andern Gattung
haben die vollziehendenBeamten in vorkommendenFällen Einficht zn nehmen.
Die Normalien müssen befolgt werden, als wären sie Gesetze. Sie sind einzig
der Gteste zugänglich, welcher sie von ihrer vorgesetzten Behörde zugekommen sind.
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Alle österreichischen Gesetze und Normalien würden keinen geringern Ncinm
als ?00 Foliobände einnehmen^ Die Ursachen dieser e^cessiven Ausdehnung der
österreichischen Gesetze sind folgende:

1) Ein beträchtlicherTbeil der österreichischen Verordnungen ist nach einan¬
der drei, vier und mehrere Mal als Gesetz ausgegeben worden. — Das hat
darin seinen Grund, daß jeder Hoftath in seinem Departement Gesetze gibt. Das
hat darin seinen Grund, daß der Gesetzgebende nicht selten die schon bestehenden
Gesetze unvollständig kennt.

2) Die Gesetze, von welchen geargwohnt wird, sie könnten eingeschlafen sein,
werden rcpublizirt. Die neuerlichenKnndmachungen enthalten nicht selten Zusätze.
Sie sind vermehrte Gesetzaufiagcu.

.1) Die österreichischen Gesetze werden selten ausdrücklich aufgehoben. Regelmä¬
ßig werden sie völlig oder thcilweise. abgeändert. Dadurch wird eine Bergleichung
des alten mit dem neuen Gesetze nothweudig. Dadurch wird nothwendig ein Ge¬
setz, daö zu sieben Achttheilcu aufgehoben ist, in allen Sammlungen fortzuführen,
als ob eö seinem vollen Inhalt nach gälte. Dadurch wird nothwendig, zwölf
Blätter zu lesen, um zu einer Kenntniß zu kommen, welche füglich auf Einem
Blatte beherbergt werden konnte.

4) Ein und dasselbe Gesetz wird an die verschiedenen conscribirtenP-rvvinzcn
weder wörtlich gleich, noch unter derselben Datirnug hinansgegeben. Das macht,
daß die örtlichen Knndmachungeneines in der Hauptsache überall gleichen Gesetzes
eben so viele verschiedeneGesetze sind. Das schränkt die Kenntniß der Gesetze
ans Provinzen ein. Das macht unzählige zeitraubende Vergleichungen mehrer ein¬
ander beinahe gleicher Gesetze nothwendig. Daö verursacht alle Tage falsche Ci¬
tationen von Gesetzen.

5.) Die heutigen Gesetze und Znsätze zu Gesetzen sind breit und nicht selten
unklar abgefaßt. — Einen erfreulichen Gegensatz zu ihnen geben die Gerichtsord¬
nung von l?8>, die EivilgeschäftSorduungvon 1785, das Strafgesetzbuch über
Verbreche» von 1804, endlich daö allgemeine bürgerliche Gesetzbuchvon l8I.l.
Das sind meisterhaft abgefaßte Arbeiten. Jede Wortfügung ist überdacht, jedes
Wort ist gewogen.

s>) Die blattweise erscheinenden kaiserlichen, Decrete leiden an einer schwer¬
fälligen Stylistik. Zudem sind die das Gesetz veranlassenden Ursachen und die
Motivirung mit dem dispositiveu Theil vermengt.

Einen größern Schaden als die Menge der Gesetze thut der
Mangel an Hülfsmitteln die Gesetze kennen zu lernen, welche auf
einen concreten Fall Anwendung haben. Nicht genug an dem, begeg¬
nen der Forschung in was immer für Gesetzzweigengemachte Hemmnisse. Sie
sind folgende:

Ein und dasselbe Gesetz wird unter mannigfaltigen Firmen
43 *
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dem Publikum bekannt gegeben. Es erscheint als kaiserliche Entschließung,
als Decret der obersten Instizstelle, der Hofianzlei, der Hostamnicr. In der Pro
viuz wird es znnl Gnbernial-Cirkular, in der Unterabtheilung der Provinz zur
krcisämtlicheuCurrende. So wie es cineu oder den andern Titel an der Stirne
trägt, ist es uuter einem andern Tag und einer andern Geschäftszahl ausgefertigt.
— Es ist uicht bestimmt, wie die Parteien, welche das Gesetz anrufen, wie tue
Beamten, welche das Gesetz anwenden, dasselbe zn bezeichnen haben. So eitirt
Einer als kaiserliche Entschließung vom 20. Februar 1847, was ein Anderer als
Hoftanzleidecret vom li. März 1847 Zahl «>248 und ein Dritter als Regieruugö-
Verordnung vom 20. April >847 Zahl 8162 eitirt. Daö macht, daß vorkommende
Citationen in chronologischenGesetzrcgistern nicht ansgefnndcn werden können.
Das macht, daß solche Register überhaupt selten sind. Die chronologischen Negi
ster aber sind das nächste Auskunftsmittel, die Richtigkeitvon Gründen zu beur¬
theilen, welche ans Gesetzen hergeleitet werden.

Die Normalien sind uicht knud gemacht. Nichts desto weniger ha¬
ben sie die Kraft von Gesetzen. Damit ist die volle Kenntniß der gesetzlichen Be¬
urtheilung eoncrcter Fälle für die Private» unmöglich. Ihr Recht ist unsicher.
Indem sie die Gesetzmäßigkeitder gegen sie ergangeuen Entscheidungen nicht zn
beurtheilen in der Lage sind, werden sie zu unzähligen grnndloseu Beschwerde«
verleitet. — In der That ist kein Unterschied, ob ich willkürlich gerichtet werde,
oder nach I'nstructivnen, welche die Mauern der Kanzlei nicht verließen. Ein
fernerer Uebelstand dieser Art besetze ist, daß sie uicht im Besitz der eiuzclueu
Beamten, sondern nur in dem der Behörden sind. Das setzt in vorkommenden
Fällen den Beamten in die Nothwendigkeit, um oft uubedeutendeu Entscheidungen
in die Registratur zu gehen und dort lange nachzuschlagen. Um sich den Gaug
und die Zeitvcrsänmnist zn ersparen, arbeitet der Beamte ans gnt Glück. Der
fleißige Beamte eopirt die Normalien, welche, auf seineu Geschäftszweig Bezug ha¬
ben und macht Ncpertorien darüber. Mit welchem völlig nnnöthigen Zeitanfwand
aber ist das verbnuden! Wie mangelhaft sind diese in Eile verfaßten Repertorien.
Wie bleibt der größte Theil der Normalien »»abgeschrieben nud somit uubefolgt.
Geht der Beamte zu einem andern Geschäft über, geht das Copiren und Jndizi-
ren von Neuem a». Sein Nachfolger im vorigen Geschäfte fängt von vorn an
zn sammeln, weil er für die Verläßlichkeit der Zusammenstellungenseines Vorgän¬
gers keine Bürgschaft hat. Bis der Beamte seine mühselige Information bei ein¬
ander hat, psnscht er so gut er kanu.

Es erscheinen über die geltende» Gesetze keine oder höchst un¬
vollständig e R epertorien. lIcber die Justizgesetze v. >780 — 1820 besteht
Ein Repertorium. Von da bis I,825>, von da bis l8:!0, von da bis l8:i5 be¬
stehen abgesonderte Register. Die-seit l8ü'i erschienenen Justizgesetze siud gar
uicht registrirt. — Ueber die politischen Gesetze gibt es keine amtlichen Register.
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Die Register, welcher sich die Beamten bedienen, sind von Privatleuten verfaßt.
Dennoch kann der Beamte, welcher ein Gesetz übersah, mit der Mangelhaftigkeit
seines Ncpertorinms sich nicht entschuldigen.— Die besten Nepertorien haben die
Finanzgesetzc. Das macht, die Hvfkammer hat den Provinzial-Cameralverwal-
tungen aufgetragen, immer nach mehrcrn Jahren die erschienenen Gesetze in Re¬
gister bringen zu lassen.

Die von der Staatsverwaltung Hinansgegebenen Nepertorien
sind zu weitwendig. Ein und dasselbe Repertorium umfaßt zu viele Ge¬
setze. Der Justizgesetzsammlungsteht Ein Repertorium an der Seite. Die Straf¬
gesetzgebung, das Privatrecht, di? Prozeßordnung, die Lehen-, Handels- uud
Wechselrechte u. s. w. haben zusammen Ein und dasselbe Register. — Solch' dick¬
leibig Register ist schwer zu haudhabcn. Wer iu eiuer fremden Sprache liest, hat
ein Handlexicon lieber an der Seite, als das Lexicon einer Akademie, welches
die Worte bis in ihre entferntesten Gebrauchsweisenverfolgt. Aus demsclbeu Grunde
wäre dem Lehenrichter ein Register bequem, das einzig die Lehenrechte zum Gegen¬
stand hätte. — Die Register, welche die Fiucmzbehördenverfassen, sind der grö¬
ßern Brauchbarkeit wegen vielfach untergetheilt. Die Mvnopolsvorschristen sind
besonders registrirt, die Zvllgesetze besonders, die Domainenangelegenheitcn beson¬
ders n. s. w. Weiß man hier, wie gute Register zusammengestelltsein müsse»,
wo liegt das Hinderniß, die Jnstizgcsetzeeben brauchbar zn registrireu?

Endlich sorgt die Verwaltung für keine chronologischen Regi¬
ster. Das sind Register, in welchen die Gesetze einer bestimmtenGattung, nach
Maßgabe ihrer frühern oder spätern Datirung, nacheinander aufgeführt sind.
Nebeu dem Datum jedes Gesetzes steht die Geschäftszahl , unter welcher das Ge¬
setz erschien. Darauf folgt unmittelbar, im wievielten Band und auf welcher Seite
der Gesetzsammlung(Justiz-Controle-Gesetzsammlung u. s. w.) das Gesetz seinem
vollen Inhalt nach abgedruckt ist. —

Der Staat hat viel oder wenig Gesetze, je nachdem das sociale Leben in
seinem Innern scharf beaufsichtigtwird oder nicht. Ich gehe von einem gegebenen
Standpuukt aus. Ich sehe in der österreichischen Gesetzgebungeine Gesetzgebung
vor mir, welche den Unterthan im Familienleben, in der Kirche, in der Wissen¬
schaft, im Erwerbe, in der Anwendung des Erworbenen nicht einen Augenblick
außer Augen läßt. Mit Rücksicht anf diese Thatsache sehe ich die Mannigfaltigkeit
der Gesetze für die Folge eines Systems an, das zn beurtheilen ich mir nicht
zum Zweck setze.

Allem die Mannigfaltigkeit der Gesetze zieht die colossale räumliche Ausdeh¬
nung derselben nicht nothwendig nach sich, vielmehr ließen sich die Gesetze der
mehrsten Staaten auf weit weniger Druckseiten bringen, als anf welchen sie sich
heute ausbreiten. — Das ist namentlich in Oesterreich der Fall. Ich halte die
österreichischen Gesetze einer Herabsetzung auf den vierzigste» Theil ihrer räumlichen
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Ausdehnung für fähig. — Hier folgen die Mittel, welche zugleich diese Herab¬
setzung, zugleich eine leichte Anwendung der in Kraft befindlichen Gesetze herbei¬
führen sollen.

1) Die Gesetze sollen ohne Rücksicht auf ihre Gattung unter Einer nnd
derselben Bezeichnung hiuauSgegcben werde». Sie solle» für alle Behör¬
den und alle Bezirke dieselbe Datirnug habe». Sie solle» neben dieser Dati-
rnng eine Gcschäftszahl haben, welche möglich macht die an Einem Tage erlassenen
Gesetze zu unterscheiden, ohne in ihren Inhalt einzugehen....... Das auf Oesterreich
angewendet, sollen seine Gesetze allenfalls „kaiserliche Deerctc" heißen. Sie sollen,
ohne Rncksicht ans die Provinz, in welcher sie kund gemacht werden, ohne Rücksicht
auf die kuudmachcnde Behörde, Eine Datirnng haben. Sie sollen Eine Ge-
schäftSzahl haben. Die aber soll nicht die Zahl sein, unter welcher das Gesetz
bei der gesetzgebenden Stelle berathen wurde. Sie soll nicht die Zahl sein, unter
welcher das Gesetz an die kundmachende Behörde gelangte. Sie soll eine Zahl
sein, welche jährlich mit „eins" anfängt und durch alle Gesetze fortläuft, welche
uichtö andeutet, als das wievielte im laufenden Jahr erlassene Gesetz
ein bestimmtes Gesetz ist. Damit wird die Citation jedes Gesetzes einfach , allge¬
mein gleich nnd völlig klar sein. — Wo das nämliche Gesetz von als kaiser¬
liche Entschließung, von als Hofdecret, von Q als Guberuialcirkular, von!).
als kreisamtlichc Currcude eitirt wird, da kann ein einfaches und doch brauchbares
chronologisches Register nicht bestehen.

2) Die Personen und Behörden, welche das Recht haben Gesetze zn erlassen,
sollen genau bezeichnet sein. — Die im Centrum der Staatsverwaltung be¬
schäftigten Personen find in der Lage, über was immer für Angelegenheitender
Monarchie vfficielle Kenntniß zu bekommen. So sind von ihnen allein nmsichtige
Gesetze zn erwarten. — Die mehrsten Gesetze schlagen direet nur iu Ein Depar¬
tement. Nichts desto weniger werden sie indirect in andern Departements füol-
bar. Auf andre Art zeichnet die Departeincntalgesetzehänsig eine gewisse
Einseitigkeit ans. Diese Unzukömmlichkeiten werden vermieden, wenn kein
Departement ein Gesetz beschließen kann, ehe es die Erinnerungen von Repräsen¬
tanten der übrigen Departements gehört hat.

-i) Es sollen weder andere Gesetze noch Jnstruetionen existircn,
als welche dem Volke kundgemacht, in die Landessprachenübersetzt, den Provin-
zialzeitungen eingeschaltet wurden. Es sollen weder andere Gesetze noch Jn¬
struetionen eristiren, als welche den Gemeinden, Beamten, Advokaten und Kor¬
porationen in gedruckten Exemplaren mitgetheilt wurden. Endlich soll der gedruckte
Text der Gesetze für Jedermann um Preise zu kaufen sein, die nichts mehr sind,
als die Vergütung der Drnckkosten. Dadurch würde Jederman wissen können,
was er anzusprechen hat. Die Beamten würden im Besitz der Kenntnissesein,
welche sie brauchen. Die von Privaten ausgehenden Hülfsmittel zur Anwendung
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der Gesetze — die Register, Zusammenstellungenu. s. w. — würden vollständig
sein können.

4) Die Gesetze sollen für alle evnseribirten Provinzen wörtlich
gleich lauten und gleich verbindlich sein. Das soll von allen Gattun¬
gen Gesetze gelten. Davon soll einzig der Fall der Nothwendigkeit eine
Ausnahme machen. — Das uuterliegt in der That keinem Anstande. Die con-
scribirten Provinzen haben eine gleiche Verfassung. Die einzelnen Verwaltungs¬
zweige find Behörden anvertraut, welche bis auf die Namen einander gleich
sind. — Unbedeutende Unterschiede in der Verwaltung finden sich in der Umle¬
gung der directeu Steuern, in der Gewerbsgesctzgebung,der Grundbnchsverfassung
n. f. w. Diese Unterschiede aber haben ans einen ganz kleinen Theil der vorhan¬
denen Gesetze Einfluß. — Die Gleichförmigkeitder Gesetze gibt den Beamten eine
allgemeine Brauchbarkeit. Sie vereinfacht den Geschäftsverkehr der Provinzen
untereinander. Sie erleichtert den Privaten die Wahrung ihrer an fremde Pro¬
vinzen gefesselten Ansprüche. Sie assimilirt die Provinzen nud bahnt damit eine
organische Verbindnng der Monarchie an.

5) Einer Verordnnng, die nur für Eine oder mehrere Provinzen
erlassen wurde, soll an der Stirne geschrieben sein, aufweichen Theil der Mo¬
narchie ihre Geltung beschränkt sei. Allenfalls in folgender Art: „Kaiserliches
Decret vom 3. Januar 18-18, Zahl 8. - Für Galizien." — oder: „Für Böh¬
men, Mähren nud Schlesien." — Das auf einen Theil der conscribirten Län¬
der eingeschränkte Gesetz soll in andern Provinzen keine Anwendung haben. Auch
soll nicht erlaubt sein, aus Proviuzialgesctzm Analogie zu ziehen. — Dadurch
würde die Nothwendigkeit wegsallen, die besondern Gesetze der Provinzen zu ken¬
nen, welchen man nicht angehört.

t'>) Ohne nnabweisliche Nothwendigkeit soll kein Gesetz bestehen, das
was immer für eine Abänderung erfuhr. Das möglich zu machen, sollen
die nicht abgeänderten Stellen des alten Gesetzes in das ncne Gesetz aufgenom¬
men werden. Damit würde der Text der Gesetze knrz und bestimmt werde».
Der Beamte, welcher zu dem Gesetze ^. das Gesetz ». bekäme, welches das Ge¬
setz abänderte, würde der Mühe überhoben sein, den ganzen Text des Gesetzes

und den ganzen Text des abändernden Gesetzes ö. aufzufassen, um znr Kenntniß
zu kommen, was eben vorgeschriebenist. Ein Beispiel wird das augenscheinlich
machen.

Ein gültiges Geständniß in Criminalangelegenheitcn-muß, zufolge s. 3W
lit. ». Strnfg. l. Th., vom Beschuldigten im Verhör beim Criminal-
gericht abgelegt oder bestätigt sein. — Diese Gesetzesstelle ist durch fol¬
gend nachträglicheVerordnungen abgeändert worden.

I. Hosdekret vom iq. September I8»q Nr. «83. Nach dem neuen
Strafgesetze hat das von einem Verbrecher im Verhöre bei der politischenObrig-
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keit abgelegte, bei dein Kriminalgerichteaber sodann widerrufene Geständniß, zu
Folge des §. , mchr die Kraft eines rechtlichen Beweises. '

II. Hofdrekret vom December >8«»7 Nr. 870. Aus Gelegenheit
eines wegen Nachmachungder Baukozettci neuerlich untersuchtenVerbrechens hat
sich der Anstand ergeben: ob in jenen Fällen, welche gemäß des 8.221 des neuen
Strafgesetzes ausnahmsweise zur Untersuchungeinem anderen Kriminalgerichteals
jenem zugewiesen sind, in dessen Bezirk der Beschuldigte angetroffen wird, das
Geständniß, welches der Beschuldigte «ach Maßgabe des 8. 2!!« bei jenem Kri¬
minalgerichte, in dessen Bezirke er betreten wordeil ist, abgelegt hat, bei dem zur
Untersuchung des ihm angeschuldeten Verbrechens aber eigens bestimmten Krimi¬
nalgerichte zu bestätigen verweigert, nach den 88. 'U>8 und .1!»!» unter als ein
rechtlicher Beweis der eingestandenen Thatsachen angenommen werden könne.

Hierüber habe» Se. Majestät zu erklären geruhet, daß ein Geständniß,
welches vor was immer für einem inländischen Kriminalgerichteabgelegt wird, über
die eingestandene That den rechtlichen Beweis herstelle.

III. Hofdekret vom 24. December !8!7 Nr. Das Geständniß,
welches vor einem mit der Kriminalgerichtsbarkeitnicht begabten, jedoch nach der
Vorschrift der 88. 2:!«> und :w> des Gesetzbuches über Verbrecheneinschreitenden
Prätur, Landpfleg- oder Patrimonialgerichte abgelegt wird, stellt den rechtlichen
Beweis der eingestandenen That eben so, wie das unmittelbar vor einem Krimi¬
nalgerichte abgelegte Geständniß her, wenn dieses Gericht zu der Zeit mit einem
znm Nichteramte fähig erklärten und beeideten Richter und nach der Vorschrift des
tz. 288 besetzt war.

IV. Z. 288. Strafgesetz. I. Theil. Jedem Verhöre sind, nebst einem
beeideten Gerichtsschreiber,zwei vertraute, unparteiischeMänner als Beisitzer bei
zuziehen, welche, wenn sie nicht schon in Eid stehen, dahin zu beeidigen sind:
daß sie, um die Echtheit des Protokolls bezeugen zu könneil, für die ordentliche
Eintragung der Fragen und Autworten sorgfältig wachen und bis zur Kundma
chung des Urtheiles alles, was ihnen bei dieser Gelegenheit bekannt wird, geheim
halten werden.

V. Hofdekret vom 6. October 4821 Nr. >80«. Da das Hosdekret
vom 24. December 1817 Nr. UW8 der Justizgesetzsammlnng, welches erklärt, daß
ein vor einer Prätur, einem Land-, Pfleg- oder Patrimonialgerichte abgelegtes
Geständniß den rechtlichen Beweis der eingestandenen That eben so, wie das vor
einein Kriminalgerichteabgelegte Geständniß herstellet, nur überhaupt fordert, daß
jenes Gericht mit einem zum Nichteramte fähig erklärten und beeidigten Richter
besetzt sei, folglich einen nur aus dem Civiljustizfache geprüften Nichter nicht aus¬
schließt: ist auch von den Kriminalgerichten,wenn es sich um die Beweiökrqstdes
vor einein solchen Nichter abgelegteilGeständnisse?handelt, in eine Unterscheidung
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zwischen dem Civil- und Krimiualjustizfachc,nnd der diessalls erklärten Fähigkeit,
nicht einzugehen.—-----

Der Beamte, welcher ein Geständniß in Kriminalangelegenheitenzu beurthei¬
len hat, muß die 28!-! und 39'« lit. ». Strafgesetz >. Theil und die Dekrete
vom !4. September 1804, 3. December 1808, 2 1. December 1817, endlich V.
October 1821 lesen. Er mnß, so er nicht im Finge auffaßt, die in den einzel¬
nen Gesetzen zerstreuten Merkmale eines gültigen Geständnissesmühsam sammeln.
Nachgerade wird ihm eine Reihe von Combinationen folgendes Resultat liefern:
Ein beweiswirkendesGeständniß in Kriminalsachenmuß der Beschuldigte im Ver¬
hör vor einem sür das Richteramt geprüften Mann, einem beeideten Aktuar, end¬
lich zwei beeideten Beisitzern abgelegt oder bestätigt haben. - -

Um wie viel wohlfeiler hätte sich der Beamte unterrichtet, wenn ein kaiserli¬
ches Dekret enthalten hätte, was er ans sechs Bcrordnnugeu mühevoll zusammen
gesucht. Eine Minute hätte gethan, wozn zwölf Minuten zu wenig gewesen.
Endlich wäre ebensowenig die Regierung als der Jncnlpat der Gefahr ausgesetzt
gewesen, daß ein oder das andere Merkmal eines gültigen Geständnisses übersehen
werde. — — » ,

7) Jeder ueuen Verordnung soll ein Verzeichniß der Gesetze angeschlossen sein,
welche durch sie aufgehoben werde». Dieses Verzeichuiß soll eiuen beson¬
dern Absatz des nenen Gesetzes machen und mit unterscheidender Schrift
gedruckt sein. — Die Nichtnennnng der Gesetze, deren Wirksamkeit ein neues
Gesetz aufhebt, ist vou mehreren Nachtheilen begleitet. Einmal müssen die still¬
schweigend abgeschafften Gesetze gelesen werden, um daß man nur weiß, daß sie
abgeschafft sind. Daun wird die Frage: ob diese oder jene Verordnung aufge¬
hört habe zu gelten, nicht selten der Gegenstand einer Contrvverse. Die Kontro¬
verse wird mit Zeitaufwand, sie wird ungleich, sie wird nach Umständen von mit¬
telmäßigen Leuten entschieden.

8) Der dispositive Theil des Gesetzes soll einen besondern Absatz einneh¬
men, er soll keinerlei Zusatz haben, er soll, wo das Gesetz neben ihm einen an¬
dern Inhalt hat, mit auffälliger Schrift gedruckt sein. — Wo geratheu gesunden
wird den Inhalt des Gesetzes zn begründen, oder die Umstände zn veröffentlichen,
welche das Gesetz veranlaßten, da soll diese Veröffentlichungin besondern Absä¬
tzen geschehen, welche mit kleinerer Schrift gedruckt sind. Die Gründe liegen auf
der Hand. Veranlassung und Motivirung intcressireu für die Dauer nur einzelne
Personen. Der ausübende Beamte, die Partei, der, welcher die Gesetze seinem
Gedächtnisse einprägen muß, wollen nichts wissen als Dispositionen. Unveränder-
lich wichtig sind nur Dispositionen.

Der dispositive Theil folgender Gesetze verhält sich z» ihrem Inhalt kaum
wie I zu 9.

Justizhosdekret vom 5. October 1804. Auf die geschehene Anfrage:
l»««. I. Bd. .44
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ob bei Entfernung von mehr als zwei Meilen das Kriminalgericht selbst die That-
beschaffeuhcit des Verbrechens zn erheben habe, oder ob diese Erhebung der orts¬
obrigkeitlichen Behörde, so wie es bei dem Zcngenverhörc HZ. 275 und 379 vor¬
gesehen ist, überlassen werden kann? wird zur allgemeinen Richtschnurbedeutet:
daß nach dem §. 275 des Gesetzes über Verbrechen in Fällen, wo die Entlegen¬
heit des Kriminalgerichts den Zeugen, welche abgehört werden sollen, beschwerlich,
oder sonst der Beförderung des Geschäfts hinderlich wäre, Hierwegen die politi¬
sche Obrigkeit augegangen werden könne. Der §. 379 spreche ebenfalls nur vom
Zeugeuvcrhöre; dagegen bestimme der H, 235 die allgemeine Regel: daß die Er¬
hebung der Beschaffenheit du That von den. zur Verwaltung des Kriminalgerichts
bestellten Beamten vorzunehmen sei und der §. 236 enthalte die Ausnahme von
dieser Regel, daß nämlich in dringenden Fällen, wo die Erforschung von dem
Kriminalgerichte wegen Entfernung nicht mit derjenigen Geschwindigkeit geschehen
könnte, ohne welche vielleicht die Gelegenheit entgehen, die Beschaffenheit der Um¬
stände sich verändern, oder das Verfahren gehemmet werden dürfte, die Obrigkeit
des Ortes, wo das Verbrechen oder die Anzeige geschehen, und wenn mehrere
Obrigkeiten sind, diejenige, welche über Ruh?, Ordnung und Sicherheit zu wa¬
chen hat, verbunden sei, alles, was znr unverzüglichenErforschung gehört, vor¬
zukehren, uud dauu die ganze Verhandlung dem Kriminalgerichte zn übergeben.
Hieraus folgt also, daß das Gesetz bei Thatbcschaffcnhcitscrhcbungennirgendswo
eine Entfernung vou zwei Meilen des Kriminalgerichts als die größte angesetzt
habe, sondern nur für dringende Fälle das Kriminalgericht zum allgemeinenBe¬
sten von der Erhebung der Thatbeschaffeuheit überhoben wissen wollte.

DiSpositiver Theil des I ustizh ofdecreteö vom 5. October 1804.
Wenn der Ort, wo ein Verbrechenverübt wurde, vom Sitz des Kriminalgerichts
entlegen ist, hat bei Gefahr im Verzüge die Localbehördedie Beschaffenheit der
That zu erheben.

Justizhofdccret vom 5. April »805. In Betreff der, bei vorkommen¬
den Verbrechender Verfälschung öffentlicher Creditspapiere, von den Kriminalge¬
richten bisher üblichen Mittheilung der alsschriMchen VcrhörSprotokolle an das
Landespräsidinm wird zur künftigen Richtschnur Folgendes festgesetzt:

1) Da die Einsendung solcher Abschriften an die Landesstcllenach vollführter
Mttersuchuug,wenn sie auch in irgend einem Falle von einigen Nutzen sein könnte,
in keinem Gesetze gegründet ist;

2) dadurch mich für die Crümnalgerichte beträchtlicheUnkosten erwachsen
würden;

3) serners die in deir Protokollen enthaltenen Beschreibungen der bei der
Verfälschungangeordneten Kunstgriffe durch diese Copirung znr größten Pnblicität
gelangen würden; und

4) sowohl die Landesstelle, als die Polizeibehörden volle Gelegenheit erlan-
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gen, die nöthigen Verfügungen zur Verhinderung der Verbreitung der Banknoten
zu treffen, und die allenfalls Mitschuldigenauszuforschen, wenn das untersuchend«
Kriminalgericht nach H. 305 des Strafgesetzes, gleich bei Einlicfcrnng eines sol¬
chen Verbrechers, die Anzeige an die politische Behörde erstattet, und auch wäh-
rend des Zuges der Untersuchungalle, die. Verbreitung der falschen Bankozettcl
nnd die Mitschuldigenbetreffenden Umstände sogleich derselben mittheilet; so hat.,
eö von der bisher üblichen Einsendung der abschriftlichen Verhörprotokollean die.,
Landcsstclle nach vollführter Untersuchung abzukommen. Dagegen haben die Kri¬
minalgerichte sich die Vorschrift des K, 305 des Strafgesetzes genau gegenwärtig
zu halten.

Dispositivcr Theil des JnftizhofdecreteS vom 5. April l8VI>.
Es hat bei vorkommenden Verfälschungenöffentlicher Creditöpapierc von der bis¬
her üblichen Einsendung der abschriftlichcn VerhörSprotokollc an die LandcSstelle,
nach vollführter Kriminaluntersuchnngabzukommen. —

Wer den diöpositivcnTheil der voraufgcfnhrten Dccrcte kennen will, muß
die ganzen Decrcte kennen lernen. Er muß acht Minuten verlieren um Eine
Minute zweckmäßig verwenden zu -können.--

Die Beachtung der bis nun gegebenenRathschläge wird die Gesetze anf ein
geringer Maß bringen. Nichts desto weniger wird auch dieses geringere Maß
einem menschlichen Gedächtnisse zu groß sein. Der Beamte wird die Verordnun¬
gen auch uur eines Hauptzweiges der österreichischen Gesetzgebung nicbt behalten
können. — Das wird augenfällig, wenn man bedenkt, daß es sich nm die Masse
der Angestellten, daß es sich also um mittelmäßigeLeute handelt. Das ist um so
mehr der Fall, als bei einem überlegten Gesetze jedes Wort von Wichtigkeit ist;
als der ansübende Beamte nicht auf seine beiläufige Kenntniß des Gesetzes hin,
sondern mit der gewissen Erinnerung au den vollen Inhalt des Gesetzes arbeiten
MNß. —

Es handelt sich um die Mittel Alles und Jedes, was die Ge¬
setze in einem concrcten Fall verordnen, augenblicklich und sicher
vor die Augen dessen zu bringen, der es wissen will.

Wer eine ihm nicht bekannte Verordnung anzuwenden hat, muß ihreu Inhalt
vorläufig einsehen. — Die Gesetze sind iutcgrireudc Bestandtheile eines Systems
(Paragraphe eines Gesetzbuches) oder einzelne in Gesetzsammlungen durcheinander
Abgedruckte Verordnungen. — Wer einzelne Verordnungen aufsucht, befindet sich
in gleicher Lage mit dem, der fremde Worte in einem Wörterbuche nachschlägt.
— Ein Dictionär, dessen Bedeutungen einander in nicht streng alphabetischer
Ordnung folgteu, das uicht die Anfangsbuchstabenund Aufangssylbcn der auf je¬
der Seite befindlichen Worte Eingangs der Seite aufführte, wäre unbrauchbar.
Eben so nnbranchbar ist eine Masse in chronologischer Ordnung gesammelterGe¬
setze ohne Register. Sie ist ein Haus ohne Thüren.

44'
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Aber auch im Systeme geordnete Gesetze (Gesetzbücher) können Register nicht
entbehren. Der Jurist weiß, wie die Kette gegliedert ist, wo jedes einzelne Glied
eingefügt wurde. Das weiß der Laie nicht. — Gesetzbücher ohne Register wären
Innstenrechtc, Kanzlcigehcimnisse.

Die Gesetze bedürfen zweierlei Register. Einmal Sachregister. Ich
muß in der Lage sein, zu erfahre», welche Gesetze über diesen oder jenen Gegen¬
stand bestehen. Die ausncheude Partei und der ihr Recht prüfende Beamte müs¬
sen im concreteu Falle wissen, wem ein Lünito-Tabak gebühre. Sie müssen unter
dem Schlagwort „Limitv-Tabak" die Gesetze finden, welche die Beschaffenheit,
den Preis, die Verabfolguug des Limito-Tabaks zum Gegenstand haben.

Neben Sachregistern bedürfen Beamte und Parteien chronologischer Re¬
gister. Die Beamten bedürfen ihrer um die Rechtsgründe, der Parteien ohne
Zeitverlust prüfen zu können. Die Parteien bedürfen ihrer um die Rechtmäßigkeit
der gegen sie ergangcneu Entscheidungencontrolire» zu köuuen. Die Partei, welche
etwas bittet, bernft sich aus ein Gesetz, das die Gewährung ihrer Bitte verordne.
In eiuem gegebenen Falle gibt sie vor das Hofkammerdecret vom W. Mai 1847
Zahl 8460 gestatte ihr die Erzeugung dieses oder jenes Artikels. Das chronolo¬
gische Register muß den Beamten in die Lage setzen, zn sehen, in welchem Bande
der Gesetzsammlung,auf welcher Blattscitc sich das bezogene Hofkammerdecret be¬
finde. Er schlägt das Decret nach und überzeugt sich von der Richtigkeit oder
Unrichtigkeit der Angabe der Partei. Umgekehrt, ein Beamter weist eine Partei
mit Bezugnahme auf ein Gesetz ab. Die Partei mnß augenblicklich in der Lage
sein, das Gesetz uachzuschlagcn, mit welchem ihre Abweisung begründet wnrdc.

. Im Interesse ihrer Brauchbarkeit sollen Nepertorien folgende
Eigenschaften haben.

l) Ihr Umfang soll einen mittelgroßen Foliobaud nicht überschreiten.
Wenn alle österreichischen Gesetze, in ein Repertvrinm gebracht würden, wäre die-
ses sehr groß, sehr schwer zu handhaben, die Anffindnng eiues bestimmten Gesetzes
wäre eine langwierige Arbeit. In einer allgemeinen Encyklopädie von W Bänden
laßt sich die Bedeutung eines mnsikalischen Kunstwortes schwerer finden, als in
einem Lexikon, welches nur die Erklärnng mnsikalischer Knnstwvrte enthält. —
Daß Repertorieu leichter gehandhabt werden, wenu sie Eine Klasse von Gesetzen
umfassen, ist in Oesterreich anerkannt. Die Justiz- und Fiuanzgesetze sind in ab¬
gesonderte Register gebracht.

Die österreichischen Administrativ-, Justiz-, Finanz-, Polizei-, Coutrolc-,
Militärgesetzen. s. w. werden von abgesonderten Behörden gehandhabt. Die Be¬
amten dieser Behörden machen zum Theil besondere Studien, unterliegen besondern
Prüfungen, bekommen eine verschiedene Geschäftsbildung. So ist kein Anstand,
die österreichischen Gesetze, je nachdem sie in ein »der das andere der voranfge-
führten Departements gehören, in abgesonderteSanmtlnngen zn bringen.
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Die Hauptdepartements zerfallen in Unterdepartcments. Die Gesetze, welche
in den Untcrdepartemcnts gehandhabt werden , machen größtentheilö wieder ge¬
schlossene Ganze aus. Die geistlichen Sachen, der Unterricht, die Communalange-
legcnheitcn, die Feudalangelegenhciten, das Gewerbswesen, die Rccrutirung, die
Auswanderung, das Armenweseu, die ständischen Angelegenheiten u. s. w. sind
durch Gesetze geregelt, welche wenig miteinander gemein haben. — Die Beamten
in den Unterdepartemmts sind am besten daran, wo sie Repcrtorien haben, welche
nur die Gesetze der Abtheilung umfassen, welcher sie angehören.

So sollen die österreichischen Gesetze in so viel Sammlungen zusammengestellt
seiu, als sie iu Hauptklassenzerfallen. Die einzelnen Sammlungen wieder sollen
so viele Register haben, als scharf abgesonderteKlaffen von Gesetzen in Einer
Sammlung sind.

2) In die Sammlungen und Repertorien sollen nnr Gesetze aufgenommen
werden, welche für alle eonscribirten Provinzen verbindlich sind. Die
Prvvinzialgesetzcsollen in abgesonderte Sammlungen gebracht werden. Der
Provinzial-Gesetzsammlung jeder Provinz sollen so viele Register an der Seite
stehen, als Hanptklasscnvon Gesetzen sind.

!y Die Repertorien sotten aufgehobenen Gesetzen keinen Platz geben.
Gesetze, welche z» Einem Theil abgeschafft, oder geändert wurden, sollen nur mit
den noch gültigen Bestimmungen in die Repertorien anfgenvmmenwerden. Ein
richtiger Tabularertract enthält ebeu die gelöschten Posten nicht. Wo eiue Samm-
Inng nen aufgelegt wird, sollen die aufgehobenen Gesetze uud Theile von Gesetzen
ausgeschieden werden. Die neu aufgelegten Gesetzbücher sollen an Stelle der ans-
geholmen Absätze die Gesetze enthalten, welche diese Absätze vertreten.

4) Ueber Eine Gattung Gesetze soll nicht mehr als Ein Reverto-
rinm bestehen. ......... In Oesterreich wird ein Register an das andere gehängt.
Dieselbe Gattnng Gesetze ist nicht selten iu 2» Repertorien registrirt. Die Ad-
»linistrativgesctze vor 1819 haben eben.so viele Register als Bände. Die seit 1819
erschienenen29 Bände Administrativgesetze haben 29 Repertorien. ........ So stehen
Einer Gattnng Gesetze'50 —8« Register an der Seite. Ich muß 29 Register
durchgehen, um die Gesetze zu finden, welche seit 18 l 9 allenfalls in Gewerbs-
sachen erlassen wurden. Ich muß 29mal so viel Zeit aufwenden, als ich nöthig
gehabt hätte, weun über die Gattnng der Gesetze, welche ich brauche, Ein Re¬
gister bestände. — Wer taufte ein Wörterbuch, das mehr als Einmal mit ^. an¬
finge? Wer kaufte es, wen» es uoch so vollständig wäre?

5) Die Register solle» vollständig sein. Das sind sie, insofern alle jene
Gesetze in sie aufgenommenfind, welche zu Folge ihrer Gattung in sie gehören.
Ein nicht vollständiges Register ist von geringer Brauchbarkeit. Was soll ein
Register, das bis 18A» reicht? Seit 1839 hat sich die Gesetzgebung zum Theil
erueuet. Ich kann alle Gesetze wissen, auf welche in einem conereten Fall das
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Register hinweist, ohne zu wissen, was Recht ist, weil ein neues Gesetz die Geseht
bis 1830 über den Hänfen geworfen hat. In Oesterreichhat es 15 — 20 Jahre
alte Gesetze, welche lein Register gesehen hat. Damit die Register vollständig
seien, damit die?lnhängnng eines Registers an das andere venneidlich sei, müssen
in fortlanfeudcn Zeitabschnittendie alten Register gegen Hinausgabc neuer casstrt
werden. Mit Rücksicht darauf, daß in Oesterreich beinahe alle Tage Gesetze er¬
scheinen, sollten die Register über die kaiserlichen Gesetze mindestens alle drei
Jahre erneuert werden. —

Wenn beachtet würde, was ich gesagt habe, würden die österreichischenGesetze
leichter erlernt werden, weil sie eine geringere räumliche Ausdehnung hätten; sie
würden richtiger aufgefaßt werden, weil die heute nothwendige Vergleichung der
abändernden Gesetze mit den abgeänderten wegfiele. Die Gesetze würden in kür¬
zerer Zeit aufgefaßt werden, weil nicht die Erzählung ihrer Veranlassung, nicht
die Gründe für ihren Inhalt, nicht eine unnöthige Courtoisie ihre Zngänglichkeit
beeinträchtigten. Die Behörden würden unparteilicher entscheiden,weil ihre Ent¬
scheidungen coutrvlirbarer wäreu. Die Beamten würden sicherer arbeiten, weil sie
mit leichter Mühe iu der vollen Kenntniß der Gesetze wären. Die amtlichen An¬
gelegenheitender Parteien würden minder kostspielig sein, weil sie einfacher wären.
Endlich kommt das Recht je seltner znr Sprache, um so verständlicheres ist, um
so schneller es gchandhabt wird, um so weniger Beamte und Parteien in der
Lage sind es zn verdrehen.

M'recht Tebeldi.
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